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3.6. Entwicklung der Zusammenarbeit mit den anderen operati
ven Linien und Diensteinheiten, mit den Untersuchungsabteilun
gen der Bruderorgane sowie des Zusammenwirkens mit den anderen 
Schutz- und Sicherheitsorqanen______________________________

Die Zusammenarbeit von Angehörigen der Linie IX mit anderen 
operativen Diensteinheiten im operativen Stadium hat - wie die 
Zahlen im Abschnitt 3.1. belegen - weiter zugenommen. Die Ein
beziehung der Linie IX in die Bewertung operativer Informationen 
und in die Konzipierung des weiteren operativen Vorgehens er
folgt teilweise bereits in sehr frühen Stadien und auf vielfäl
tige Art und Weise.

Die Linie IX unterstützt die anderen operativen Linien und 
Diensteinheiten auf der Grundlage des sozialistischen Rechts 
sowie der Richtlinien Nr. 1/76, 1/79 und 1/82 und weiteren 
dienstlichen Bestimmungen und Weisungen vor allem.

_ die verschiedensten 
der konkreten polit 
fung der Möglichkei 
ten, Tatbestandsanf 
tungsziele und -ric 

- tatbestandsbezogene 
zu sichern sowie er 
Voraussetzungen für

operativen Informationen unter Beachtuno 
isch-operativen Lage und unter Ausschöp- 
ten des sozialistischen Rechts zu bewer- 
orderungen herauszuarbeiten und Bearbei- 
htungen zu bestimmen;
und effektive Beweismittel zu suchen und 
forderlichenfalls zu offizialisieren bzw. 
eine Offizialisierung zu schaffen;

politisch wirksame, rechtlich unanfechtbare und operativ 
zweckmäßige Abschlüsse operativer Materialien zu erarbeiten 
und häufig gemeinsam zu verwirklichen;

- den Quellenschutz 
weiter qualitativ

zu gewährleisten und die operative 
und quantitativ zu starken;

Basis

- so früh wie möglich vorbeugende, schadensverhütende und wie
dergutmachende Maßnahmen einzuleiten und durchzusetzen.
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